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Die Länder Freie und Hansestadt Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen

und Schleswig-Holstein (im folgenden: die

Länder) schließen den nachstehenden

Staatsvertrag: 

§ 1 

Aufgabe und Rechtsform 

(1) Der NDR ist eine gemeinnützige Anstalt

des öffentlichen Rechts zur Veranstal-

tung von Rundfunksendungen in den

Ländern Freie und Hansestadt Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-

sen und Schleswig-Holstein (Sendege-

biet). 

(2) Der NDR hat das Recht der Selbstverwal-

tung. Er gibt sich eine Satzung. 

(3) Ein Insolvenzverfahren über das Vermö-

gen des NDR findet nicht statt. 

§ 2 

Sitz und regionale Gliederung 

(1) Sitz des NDR ist Hamburg. 

(2) Der NDR unterhält Funkhäuser in Ham-

burg, Hannover, Kiel und Schwerin (Lan-

desfunkhäuser) sowie Regionalstudios 

in Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-

sachsen und Schleswig-Holstein. Die

Regionalstudios sind dem Funkhaus des

Landes zugeordnet, in dem sie betrie-

ben werden. 

(3) Einzelne Verwaltungs-, Produktions- und

Programmeinrichtungen sowie redaktio-

nelle Schwerpunktbildungen sollen in

allen Ländern vorgesehen werden. Wirt-

schaftlichkeit und Programmverträglich-

keit sind dabei angemessen zu berück-

sichtigen; dabei sind unternehmerisch

sinnvolle Entscheidungen zu treffen. 

§ 3 

Landesprogramme 

(1) Landesprogramme sind getrennte Pro-

gramme der Landesfunkhäuser, die für

die jeweiligen Länder bestimmt sind. 

Als Landesprogramme gestalten die

Landesfunkhäuser jeweils ein ganztägi-

ges Hörfunkprogramm und ein Regional-

programm im Fernsehen außerhalb der

für die Gemeinschaftsprogramme vorge-

sehenen Zeiten; Umfang und Struktur

dieser Programme müssen den inhalt-

lichen Anforderungen des Absatzes 3

entsprechen. Für regionale Verbreitungs-

gebiete kann das jeweilige Landesfunk-

haus innerhalb eines Landesprogramms

regionale Sendungen verbreiten. Mit

Zustimmung des Rundfunkrats, des Ver-

waltungsrats und des Intendanten oder

der Intendantin kann das jeweilige Lan-

desfunkhaus innerhalb eines gemein-

schaftlichen Hörfunkprogramms ein

weiteres Landesprogramm senden

(Landesfenster). 

(2) Die Landesfunkhäuser gestalten die

Landesprogramme jeweils in eigener

Verantwortung; der Direktor oder die

Direktorin des jeweiligen Landesfunk-

hauses ist für die Landesprogramme

verantwortlich. Der Intendant oder die

Intendantin bleibt für die Einhaltung der

Programmanforderungen (§§ 5, 7 bis 9)

verantwortlich. Die Einstellung und Ent-

lassung von Mitarbeitern und Mitarbeite-

rinnen des Landesfunkhauses erfolgt

unbeschadet der Gesamtverantwortung

des Intendanten oder der Intendantin

grundsätzlich in eigener Zuständigkeit.

Bei Angestellten in leitender Funktion

sowie bei Programmmitarbeitern und -

mitarbeiterinnen erfolgt die Einstellung

und Entlassung auf Vorschlag des Inten-

danten oder der Intendantin mit Zustim-

mung des Direktors oder der Direktorin;

entsprechendes gilt für Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen des Landesfunkhauses,

die den zentralen Fachdirektionen unter-

stellt sind. 

(3) Die Landesprogramme der Landesfunk-

häuser sollen das öffentliche Geschehen,

die politischen Ereignisse sowie das

kulturelle und soziale Leben insbeson-

dere in dem jeweiligen Land darstellen. 

(4) Die Landesfunkhäuser können die

gemeinsame Gestaltung von Teilen der

Landesprogramme vereinbaren. Soweit

dies nicht nur für einzelne Sendungen

erfolgen soll, ist dafür die Zustimmung

des Rundfunkrats erforderlich.  

§ 4 

Freiheit und öffentliche Verantwortung 

des Rundfunks 

Der NDR veranstaltet und verbreitet Rund-

funk als Medium und Faktor des Prozesses

freier, individueller und öffentlicher Mei-

nungsbildung und als Sache der Allgemein-

heit. Die im Sendegebiet bedeutsamen

politischen, weltanschaulichen und gesell-

schaftlichen Kräfte und Gruppen tragen 

dazu bei, dass der NDR seine Aufgaben

eigenverantwortlich im Rahmen des gelten-

den Rechts und auf der Grundlage der ver-

fassungsrechtlich garantierten Rundfunk-

freiheit erfüllt. 

§ 5 

Programmauftrag 

(1) Der NDR hat den Rundfunkteilnehmern

und Rundfunkteilnehmerinnen einen

objektiven und umfassenden Überblick

über das internationale, europäische,

nationale und länderbezogene Gesche-

hen in allen wesentlichen Lebensberei-

chen zu geben. Sein Programm hat der

Information, Bildung, Beratung und

Unterhaltung zu dienen. Er hat Beiträge

insbesondere zur Kultur anzubieten und

ist berechtigt, sich an Filmförderungen

zu beteiligen. Er kann auch Spartenpro-

gramme veranstalten. 

(2) Norddeutschland und die Vielfalt seiner

Regionen, ihre Kultur und Sprache sind

im Programm angemessen zu berück-

sichtigen. Der NDR soll zu diesem Zweck

und zur Erhaltung kultureller Identität

sein Programm grundsätzlich in den vier

Ländern seines Sendegebiets herstellen. 

(3) Der NDR erlässt Richtlinien zur näheren

Ausgestaltung seines Programmauf-

trags. Die Richtlinien sind in den amtli-

chen Verkündungsblättern der Länder zu

veröffentlichen. Der NDR veröffentlicht

alle zwei Jahre einen Bericht über die

Erfüllung seines Programmauftrags,

über die Qualität und Quantität der Pro-

gramme und Angebote sowie die geplan-

ten Schwerpunkte der jeweils anstehen-

den programmlichen Leistungen. 

NDR-Staatsvertrag
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§ 6 

Wahrnehmung des Programmauftrages,

Sendekapazitäten

(1) Der NDR kann in Wahrnehmung seines

Programmauftrags im bisherigen Um-

fang Hörfunk- und Fernsehprogramme

veranstalten. Er kann programmbeglei-

tend Medien- und Datendienste mit pro-

grammbezogenem Inhalt anbieten. Die

ihm bisher eingeräumten Sendekapa-

zitäten (Frequenzen und Kanäle) stehen

ihm weiterhin zur Verfügung. Der NDR

kann bei Fortfall einzelner ihm zustehen-

der Sendekapazitäten gleichwertigen

Ersatz verlangen. Er kann die Nutzung

eigener Sendekapazitäten nicht anderen

Rundfunkveranstaltern überlassen oder

zu deren Gunsten auf sie verzichten.

(2) Der NDR kann bei der Wahrnehmung sei-

ner Aufgaben in sendetechnischer, pro-

grammlicher und finanzieller Hinsicht

ebenso wie die anderen Rundfunkunter-

nehmen im Geltungsbereich des Grund-

gesetzes alle für Rundfunkunternehmen

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten

nutzen. Eingeräumte Übertragungskapa-

zitäten sind, soweit möglich, nach den

Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und

Sparsamkeit einzusetzen. Dabei sollen

Doppel- und Mehrfachnutzungen vermie-

den werden. 

(3) Der NDR hat sicherzustellen, dass sein

Sendegebiet gleichwertig versorgt wird.

Die Sendekapazitäten, die der NDR für

die Grundversorgung mit Rundfunk im

Umfang der bestehenden Programme

benötigt, sind im Rahmen der techni-

schen Möglichkeiten bereitzustellen. 

Die Zuweisung von Satellitenkanälen für

weitere Hörfunk- und Fernsehprogram-

me erfolgt auf der Grundlage einer

Regierungsvereinbarung der Länder; die

Zuweisung von terrestrischen Sende-

kapazitäten für weitere Hörfunk- und

Fernsehprogramme erfolgt nach Maß-

gabe der jeweiligen landesrechtlichen

Bestimmungen. 

§ 7 

Programmgrundsätze 

(1) Der NDR ist in seinem Programm an die

verfassungsmäßige Ordnung gebunden. 

Er trägt zur Verwirklichung der freiheit-

lichen demokratischen Grundordnung

bei. 

(2) Der NDR hat in seinen Programmen die

Würde des Menschen zu achten und zu

schützen. Er soll dazu beitragen, die

Achtung vor Leben, Freiheit und körper-

licher Unversehrtheit, vor Glauben und

Meinung anderer zu stärken, und sich

für die Erhaltung von Natur und Umwelt

einzusetzen. Das Programm des NDR

soll die Zusammengehörigkeit im ver-

einten Deutschland sowie die internatio-

nale Verständigung fördern, für die

Friedenssicherung und den Minderhei-

tenschutz eintreten, die Gleichstellung

von Frau und Mann unterstützen und zur

sozialen Gerechtigkeit beitragen. Die

sittlichen und religiösen Überzeugungen

der Bevölkerung sind zu achten. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Geset-

ze und die gesetzlichen Bestimmungen

zum Schutze der Jugend und des Rechts

der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

§ 8 

Programmgestaltung 

(1) Der NDR ist in seinem Programm zur

Wahrheit verpflichtet. Er hat sicherzu-

stellen, dass 

1. die bedeutsamen politischen, weltan-

schaulichen und gesellschaftlichen Kräf-

te und Gruppen aus dem Sendegebiet

im Programm angemessen zu Wort kom-

men können, 

2. das Programm nicht einseitig einer Par-

tei oder Gruppe, einer Interessenge-

meinschaft, einem Bekenntnis oder

einer Weltanschauung dient und 

3. in seiner Berichterstattung die Auffas-

sungen der wesentlich betroffenen Per-

sonen, Gruppen oder Stellen angemes-

sen und fair berücksichtigt werden.

Wertende und analysierende Einzel-

beiträge haben dem Gebot journalisti-

scher Fairness und in ihrer Gesamtheit

der Vielfalt der Meinungen zu entspre-

chen. Ziel aller Informationssendungen

ist es, sachlich und umfassend zu unter-

richten und damit zur selbständigen

Urteilsbildung der Bürger und Bürgerin-

nen beizutragen. 

(2) Berichterstattung und Informationssen-

dungen haben den anerkannten journa-

listischen Grundsätzen, auch beim Ein-

satz virtueller Elemente, zu entsprechen.

Sie müssen unabhängig und sachlich

sein. Nachrichten sind vor ihrer Verbrei-

tung mit der nach den Umständen ge-

botenen Sorgfalt auf Wahrheit und

Herkunft zu prüfen. Kommentare sind

deutlich von Nachrichten zu trennen und

unter Nennung des Verfassers oder der

Verfasserin als solche zu kennzeichnen. 

(3) Bei der Verbreitung von repräsentativen

Meinungsumfragen ist ausdrücklich

anzugeben, dass sie repräsentativ sind. 

§ 9 

Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

geltenden Bestimmungen des Jugendme-

dienschutz-Staatsvertrages finden Anwen-

dung. 

§ 10 

Zusammenarbeit, Druckwerke 

(1) Der NDR kann im Rahmen seiner Aufga-

ben Vereinbarungen mit anderen Rund-

funkveranstaltern zum Zweck gemein-

samer Programmgestaltung oder der

gemeinsamen Durchführung bestimm-

ter Aufgaben abschließen. Er kann sich

an internationalen, insbesondere

europäischen Programmen beteiligen;

diese Beteiligung bedarf einer Vereinba-

rung der Länder. 

(2) Der NDR kann zur Veranstaltung und

Verbreitung von Programmen mit Drit-

ten zusammenarbeiten und sich zu die-

sem Zweck an Unternehmen beteiligen

(§ 35). Die Bestimmungen der §§ 7 bis 9

sowie des § 3 Absatz 3 sind dabei

besonders zu beachten. Insbesondere

ist sicherzustellen, dass die Mitwirkung

des NDR jeweils in einem abgrenzbaren

und ihm zurechenbaren Anteil an dem

jeweiligen Gemeinschaftsprogramm

besteht. 

(3) Der NDR kann zur Erfüllung seiner Auf-

gaben programmbegleitend Druckwerke

mit programmbezogenem Inhalt an-

bieten. 

NDR-Staatsvertrag
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§ 11 

Verlautbarungsrecht 

Der NDR hat der Bundesregierung und den

Regierungen der Länder für amtliche Ver-

lautbarungen angemessene Sendezeit

unverzüglich und unentgeltlich einzuräu-

men. Für Inhalt und Gestaltung der Sendun-

gen ist diejenige Regierung verantwortlich,

der die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

§ 12 

Gegendarstellung 

(1) Der NDR ist verpflichtet, eine Gegendar-

stellung der Person, Gruppe oder Stelle

zu verbreiten, die durch eine in einer

Sendung aufgestellte Tatsachenbehaup-

tung betroffen ist. Die Pflicht zur Ver-

breitung einer Gegendarstellung besteht

nicht, wenn die betroffene Person, Grup-

pe oder Stelle kein berechtigtes Interes-

se an der Verbreitung hat oder wenn die

Gegendarstellung ihrem Umfang nach

nicht angemessen ist. Überschreitet die

Gegendarstellung nicht den Umfang des

beanstandeten Sendeteils, gilt sie als

angemessen. 

(2) Die Gegendarstellung muss unverzüg-

lich, spätestens innerhalb von zwei

Monaten nach der beanstandeten Sen-

dung, schriftlich verlangt werden und

von dem oder der Betroffenen oder sei-

nem oder ihrem gesetzlichen Vertreter

unterzeichnet sein. Die Gegendarstel-

lung muss die beanstandete Sendung

und Tatsachenbehauptung bezeichnen,

sich auf tatsächliche Angaben beschrän-

ken und darf keinen strafbaren Inhalt

haben. 

(3) Die Gegendarstellung muss unverzüglich

innerhalb der gleichen Programmsparte

zu einer Sendezeit verbreitet werden,

die der Zeit der beanstandeten Sendung

gleichwertig ist. Sie muss ohne Einschal-

tungen und Weglassungen verbreitet

werden. Eine Erwiderung auf die verbrei-

tete Gegendarstellung muss sich auf

tatsächliche Angaben beschränken. 

(4) Die Gegendarstellung wird unentgeltlich

verbreitet. Dies gilt nicht, wenn sich die

Gegendarstellung gegen eine Tatsachen-

behauptung richtet, die in einer Werbe-

sendung verbreitet worden ist. 

(5) Verweigert der NDR die Verbreitung

einer Gegendarstellung, entscheiden auf

Antrag des oder der Betroffenen die

ordentlichen Gerichte. Die Vorschriften

der Zivilprozessordnung über das Ver-

fahren auf Erlass einer einstweiligen

Verfügung gelten entsprechend. Eine

Gefährdung des Anspruchs braucht

nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein

Verfahren in der Hauptsache findet nicht

statt. 

(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten

nicht für wahrheitsgetreue Berichte 

über öffentliche Sitzungen der gesetzge-

benden und beschließenden Organe der

Europäischen Gemeinschaften, des

Europarats, des Bundes, der Länder, der

Gemeinden, der sonstigen kommunalen

Körperschaften sowie der Gerichte. 

§ 13 

Eingabenrecht 

Jeder hat das Recht, sich mit Eingaben und

Anregungen zur Programmgestaltung an

den Rundfunkrat sowie an den Intendanten

oder die Intendantin oder – bezogen auf 

ein Landesprogramm – an den jeweiligen

Landesrundfunkrat sowie an den jeweiligen

Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige

Landesfunkhausdirektorin zu wenden. 

§ 14 

Beweissicherung 

(1) Die Sendungen des NDR sind in Ton und

Bild vollständig aufzuzeichnen und auf-

zubewahren. Bei Sendungen, die unter

Verwendung einer Aufzeichnung oder

eines Filmes ausgestrahlt werden, ist

die Aufzeichnung oder der Film aufzube-

wahren. Nach Ablauf von drei Monaten

seit dem Tage der Verbreitung können

Aufzeichnungen gelöscht und Filme ver-

nichtet werden, soweit keine Beanstan-

dungen mitgeteilt worden sind. Bei einer

Beanstandung kann die Aufzeichnung

erst gelöscht und der Film erst vernich-

tet werden, wenn die Beanstandung

durch rechtskräftige gerichtliche Ent-

scheidung, durch gerichtlichen Vergleich

oder auf andere Weise erledigt ist. 

(2) Der Rundfunkrat kann mit der Mehrheit

von zwei Dritteln seiner Mitglieder Aus-

nahmen von der Aufzeichnungs- und

Aufbewahrungspflicht nach Absatz 1

zulassen. 

(3) Wer schriftlich glaubhaft macht, durch

eine Sendung in seinen Rechten berührt

zu sein, kann Einsicht in die Aufzeich-

nungen und Filme verlangen. Dieser An-

spruch ist ausgeschlossen, wenn er

nicht innerhalb von drei Monaten nach

der beanstandeten Sendung geltend ge-

macht worden ist. Über das Verlangen

ist unverzüglich schriftlich zu entschei-

den. Auf Verlangen sind dem Antragstel-

ler oder der Antragstellerin auf dessen

oder deren Kosten Vervielfältigungen

oder Abschriften des beanstandeten

Sendebeitrages zu übersenden. 

(4) Jedes Mitglied des Rundfunkrats oder

seiner Ausschüsse hat das Recht, die

Aufbewahrung einer Aufzeichnung oder

eines Films über die Frist des Absatzes 1

hinaus bis zur nächsten Rundfunkrats-

sitzung zu verlangen. Der Rundfunkrat

oder einer seiner Ausschüsse entschei-

det auf Antrag eines Mitglieds über die

Verlängerung der Aufbewahrungsfrist. 

(5) Der NDR hat auf Verlangen Namen und

Dienstanschrift des Intendanten oder

der Intendantin und in den Fällen des

Absatzes 3 Name und Dienstanschrift

des oder der für den beanstandeten

Sendebeitrag Verantwortlichen bekannt

zu geben. 

(6) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach 

§ 37 kann jedes der Länder Einsicht 

in Aufzeichnungen und Filme nach Ab-

satz 1 verlangen. 

§ 15 

Besondere Sendezeiten 

(1) Den Parteien und Vereinigungen, für die

in den Ländern ein Wahlvorschlag zu

den Landesparlamenten, zum Deut-

schen Bundestag oder zum Europäi-

schen Parlament zugelassen worden ist,

sind angemessene Sendezeiten zur Vor-

bereitung von Wahlen einzuräumen,

soweit sie mit einer Landesliste oder in

mindestens der Hälfte der Wahlkreise

eines Landes mit eigenen Wahlvorschlä-

gen an der Wahl teilnehmen. 

NDR-Staatsvertrag



(2) Den Kirchen und den anderen über das

gesamte Sendegebiet verbreiteten Reli-

gionsgemeinschaften des öffentlichen

Rechts sind auf Wunsch angemessene

Sendezeiten für die Übertragung gottes-

dienstlicher Handlungen und Feierlich-

keiten sowie sonstiger religiöser Sen-

dungen, auch solcher über Fragen ihrer

öffentlichen Verantwortung, zu gewäh-

ren. Für die Jüdischen Gemeinden gilt

Entsprechendes. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Geset-

ze und die gesetzlichen Bestimmungen

zum Schutze der Jugend und des Rechts

der persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendun-

gen ist derjenige oder diejenige verant-

wortlich, dem oder der die Sendezeit

zugebilligt worden ist. 

§ 16

Organe 

(1) Organe des NDR sind: 

1. der Rundfunkrat, 

2. der Verwaltungsrat, 

3. der Intendant oder die Intendantin, 

4. die Landesrundfunkräte, bezogen auf

die Landesprogramme. 

(2) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und

die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat

schließen sich gegenseitig aus. 

(3) Kein Angestellter oder ständiger freier

Mitarbeiter, keine Angestellte oder stän-

dige freie Mitarbeiterin des NDR kann

Mitglied des Rundfunkrats oder des Ver-

waltungsrats sein. 

(4) Mitglieder der gesetzgebenden und

beschließenden Organe der Europäi-

schen Gemeinschaften, des Europara-

tes, des Bundes oder eines der Länder

können dem Rundfunkrat mit Ausnahme

seiner Mitglieder nach § 17 Absatz 1

Satz 2 Nummer 1 und dem Verwaltungs-

rat nicht angehören. 

(5) Mitglied des Rundfunkrats und des Ver-

waltungsrats kann nicht sein, wer Inha-

ber oder Inhaberin, Gesellschafter oder

Gesellschafterin eines privaten Rund-

funkveranstalters ist, wer Organ einer

Landesmedienanstalt oder eines priva-

ten Rundfunkveranstalters ist oder

einem Organ angehört, in einem Arbeits-

oder Dienstverhältnis zu diesen steht

oder für diese als arbeitnehmerähnliche

Person im Sinne des § 12a des Tarifver-

tragsgesetzes tätig ist. 

(6) Kein Mitglied des Rundfunkrats oder des

Verwaltungsrats darf als Inhaber oder

Inhaberin, Gesellschafter oder Gesell-

schafterin, Vorstandsmitglied, Angestell-

ter oder Angestellte oder Vertreter oder

Vertreterin eines Unternehmens unmit-

telbar oder mittelbar mit dem NDR für

eigene oder fremde Rechnung Rechtsge-

schäfte abschließen. Dies gilt auch für

Unternehmen, die gemeinnütziger Art

sind. 

(7) Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungs-

rat darf nur angehören, wer zu den Lan-

desparlamenten wählbar ist und im Sen-

degebiet wohnt. Das von der Arbeits-

gemeinschaft Kommunale Ausländerver-

tretungen Niedersachsen gemäß § 17

Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 entsandte

Mitglied darf Ausländer oder Auslän-

derin sein. 

(8) Die Mitglieder des Rundfunkrats und des

Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig.

Die Vorschriften des § 19 Absatz 4 und

des § 24 Absatz 3 bleiben unberührt. 

§ 17 

Zusammensetzung des Rundfunkrats 

(1) Der Rundfunkrat besteht aus höchstens

58 Mitgliedern. Von ihnen entsenden 

1. höchstens elf Mitglieder die in den

Landesparlamenten der Länder mit

Fraktionen vertretenen Parteien,

davon 

a. neun Mitglieder die in den gesetz-

gebenden Körperschaften der Län-

der vertretenen Parteien, davon

drei aus Niedersachsen und je zwei

aus Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern und Schleswig-Holstein,

entsprechend ihrem Stärkeverhält-

nis nach dem Höchstzahlverfahren

d'Hondt sowie 

b. je ein Mitglied die nach der Zahl

ihrer Wähler in den jeweiligen Län-

dern stärkste und zweitstärkste

Fraktion der in den Landesparla-

menten vertretenen Parteien, auf

die nach dem Höchstzahlverfahren

d'Hondt kein Sitz im Rundfunkrat

entfallen ist; maßgebend sind die

Ergebnisse der Wahlen zu den Lan-

desparlamenten vor dem jeweils

ersten Zusammentritt des Rundfun-

krats, 

2. zwei Mitglieder die evangelischen

Kirchen und zwei Mitglieder die

römischkatholische Kirche, davon je

ein Mitglied aus Hamburg, Mecklen-

burg-Vorpommern, Niedersachsen

und Schleswig-Holstein, 

3. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde in

Hamburg, 

4. vier Mitglieder der Deutsche Gewerk-

schaftsbund, ein Mitglied die Deut-

sche Angestelltengewerkschaft, ein

Mitglied der Deutsche Beamtenbund,

davon drei aus Niedersachsen und je

eines aus Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern und Schleswig-Holstein, 

5. drei Mitglieder die Arbeitgeberverbän-

de, davon zwei aus dem Bereich der

Industrie und eines aus dem Bereich

des Handels, ein Mitglied die Hand-

werksverbände, ein Mitglied die Ver-

bände der Freien Berufe, und zwar

zwei aus Niedersachsen und je eines

aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Schleswig-Holstein, dabei

im Falle Hamburgs für Industrie, Han-

del und Handwerk an Stelle der Lan-

desvereinigungen jeweils die Kammer, 

6. ein Mitglied der Bauernverband aus

Mecklenburg-Vorpommern, 

7. drei Mitglieder die Landesfrauenräte

und Landesarbeitsgemeinschaften

der Fraueninitiativen, und zwar je

eines aus Hamburg, Niedersachsen

und Schleswig-Holstein, 

8. je ein Mitglied der Landessportbund

aus Niedersachsen und der Landes-

sportbund aus Mecklenburg-Vorpom-

mern, 

9. ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft

der kommunalen Spitzenverbände

Niedersachsens, 

10. ein Mitglied der Haus- und Grundei-

gentümerverein e. V. aus Mecklen-

burg-Vorpommern, ein Mitglied der
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Deutsche Mieterbund, Landesverband

Schleswig-Holstein e. V. sowie ein Mit-

glied die in Hamburg mit der Verbrau-

cherberatung betraute Institution, 

11. ein Mitglied die Landesarbeitsgemein-

schaft der Freien Wohlfahrtspflege in

Niedersachsen, ein Mitglied die Arbei-

terwohlfahrt, Landesverband Schles-

wig-Holstein e. V., ein Mitglied das Dia-

konische Werk aus Hamburg und ein

Mitglied der Deutsche Caritasverband

e. V. aus Mecklenburg-Vorpommern, 

12. ein Mitglied der Deutsche Kinder-

schutzbund e. V. aus Schleswig-Hol-

stein, ein Mitglied der Landesjugen-

dring aus Niedersachsen, ein Mitglied

der Landeselternrat aus Niedersach-

sen, ein Mitglied die Erwachsenen-

bildungsorganisationen aus Nieder-

sachsen, 

13. ein Mitglied Robin Wood e. V. aus

Hamburg, ein Mitglied der BUND aus

Niedersachsen, ein Mitglied der Lan-

desnaturschutzverband Schleswig-

Holstein e. V. und ein Mitglied der

Landesverband Bürgerinitiativen

Umweltschutz aus Niedersachsen, ein

Mitglied der Landesheimatverband

aus Mecklenburg-Vorpommern, 

14. ein Mitglied die Arbeitsgruppe Bilden-

de Kunst aus Hamburg, ein Mitglied 

der Verband Deutscher Schriftsteller

(VS) aus Niedersachsen und ein Mit-

glied der Landesmusikrat Schleswig-

Holstein e. V., 

15. ein Mitglied der Reichsbund der

Kriegsopfer, Behinderten, Sozialrent-

ner und Hinterbliebenen e. V. aus Nie-

dersachsen, ein Mitglied die Arbeits-

gemeinschaft Kommunale

Ausländervertretungen Niedersach-

sen und ein Mitglied der Landesseni-

orenrat Niedersachsen e. V., 

16. ein Mitglied der Verband der Opfer

des Stalinismus aus Mecklenburg-Vor-

pommern und ein Mitglied die Aktion

Sühnezeichen aus Niedersachsen.

(2) Organisationen und Gruppen, die meh-

rere Mitglieder entsenden, müssen min-

destens zur Hälfte dieser Mitglieder

Frauen entsenden, Organisationen und

Gruppen, die ein Mitglied entsenden, für

mindestens jede zweite Amtszeit des

Rundfunkrats. Diese Anforderung ent-

fällt nur dann, wenn der jeweiligen Orga-

nisation oder Gruppe auf Grund ihrer

Zusammensetzung eine Entsendung von

Frauen regelmäßig oder im Einzelfall

nicht möglich ist; dies ist gegenüber

dem oder der Vorsitzenden des Rund-

funkrats bei der Benennung des Mit-

glieds schriftlich zu begründen. 

(3) Kommt zwischen den nach Absatz 1 Satz

2 Nummern 2, 4 und 5 entsendungsbe-

rechtigten Organisationen eine Einigung

über die Länderzuordnung oder eine

Einigung zwischen den Verbänden und

Arbeitsgemeinschaften nach Absatz 1

Satz 2 Nummer 7 nicht innerhalb einer

Frist von zwei Monaten nach der Auffor-

derung zur Benennung der Mitglieder

zustande, entscheidet darüber das Prä-

sidium des Parlaments des nach § 37

aufsichtsführenden Landes auf der

Grundlage von Vorschlägen dieser Orga-

nisationen. 

(4) Die Organisationen und Gruppen ent-

senden die Mitglieder, auch unter Beach-

tung von Absatz 2, in eigener Verantwor-

tung. Eine einmalige Wiederentsendung

ist zulässig. Der oder die Vorsitzende

des Rundfunkrats fordert neun Monate

vor Ablauf der Amtszeit des Gremiums

die in Absatz 1 genannten Organisa-

tionen und Gruppen auf, das zu entsen-

dende Mitglied dem Rundfunkrat zu

benennen. Er oder sie stellt die ord-

nungsgemäße Entsendung fest. 

(5) Solange und soweit Mitglieder in den

Rundfunkrat nicht entsandt werden, ver-

ringert sich die Mitgliederzahl entspre-

chend. Scheidet ein Mitglied des Rund-

funkrats vorzeitig aus, ist für den Rest

der Amtszeit ein Nachfolger oder eine

Nachfolgerin nach den für die Entsen-

dung des ausgeschiedenen Mitglieds

geltenden Vorschriften zu bestimmen. 

(6) Kann eine nach Absatz 1 entsendungs-

berechtigte Organisation oder Gruppe

die ihr zugewiesenen Aufgaben im Rund-

funkrat aus tatsächlichen oder recht-

lichen Gründen auf Dauer nicht mehr

wahrnehmen, so entscheidet auf Antrag

des Rundfunkrats das Parlament des

Landes, in dem diese Organisation oder

Gruppe ihren Sitz hat, über die ersatz-

weise Entsendung. Die Auswahl wird

unter Organisationen oder Gruppen mit

im Wesentlichen gleichartiger gesell-

schaftlicher Aufgabenstellung getroffen. 

(7) Die Landesregierungen überprüfen die

Zusammensetzung des Rundfunkrats

gemäß Absatz 1 Satz 2 rechtzeitig vor

Ablauf jeder Amtszeit darauf, ob die

Zusammensetzung eine sachgerechte,

der bestehenden Vielfalt prinzipiell

Rechnung tragende Bestimmung und

Gewichtung der maßgeblichen gesell-

schaftlichen Kräfte noch gewährleistet,

und legen den Parlamenten einen Vor-

schlag zur Zusammensetzung für die

nächste Amtszeit vor. 

§ 18 

Aufgaben des Rundfunkrats 

(1) Der Rundfunkrat soll die Interessen 

der Allgemeinheit auf dem Gebiet des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks vertre-

ten. Dabei berücksichtigt er die Vielfalt

der Meinungen der Bürger und Bürgerin-

nen. Er wirkt darauf hin, dass der NDR

seine Aufgabe nach diesem Staatsver-

trag erfüllt, soweit dafür nicht der Ver-

waltungsrat zuständig ist. 

(2) Der Rundfunkrat überwacht die Einhal-

tung der Programmanforderungen 

(§§ 3, 5, 7 bis 9) und berät den Inten-

danten oder die Intendantin in allge-

meinen Programmangelegenheiten. Er

kann feststellen, dass einzelne Sendun-

gen gegen diese Anforderungen ver-

stoßen, und den Intendanten oder die

Intendantin anweisen, einen festgestell-

ten Verstoß nicht fortzusetzen oder

künftig zu unterlassen. Eine Kontrolle

einzelner Sendungen durch den Rund-

funkrat vor ihrer Ausstrahlung ist nicht

zulässig; die Vorschriften des Jugend-

medienschutz-Staatsvertrages bleiben

unberührt. 

(3) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Auf-

gaben: 

1. Erlass der Satzung, 

2. Wahl und Abberufung des Intendanten

oder der Intendantin und seines oder
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ihres Stellvertreters oder seiner oder

ihrer Stellvertreterin, 

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder

des Verwaltungsrats, 

4. Genehmigung des Wirtschaftsplans;

dabei kann der Rundfunkrat über den

vom Verwaltungsrat festgestellten

Gesamtansatz der Aufwendungen

nicht hinausgehen, 

5. Genehmigung des Jahresabschlusses, 

6. Entscheidung über die Übernahme

von Verpflichtungen im Wert von mehr

als 2,5 Millionen Euro bei Verträgen

über Herstellung, Erwerb, Veräuße-

rung und Auswertung von Programm-

teilen oder entsprechenden Rechten, 

7. Zustimmung zur gemeinsamen Pro-

duktion und Gestaltung von Teilen 

der Landesprogramme durch die

Landesfunkhäuser im Rahmen von 

§ 3 Absatz 4, 

8. Zustimmung zur Einrichtung eines

weiteren Landesprogramms gemäß 

§ 3 Absatz 1 Satz 4, 

9. Entscheidung über Beschränkungen

und Ausnahmen nach den §§ 8 und 9

Abs. 1 des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrages, 

10. Zustimmung zum Redakteursstatut

gemäß § 40 nach Anhörung des Ver-

waltungsrates. 

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben

sind dem Rundfunkrat und seinen Aus-

schüssen von dem Intendanten oder der

Intendantin und vom Verwaltungsrat

Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die

Unterlagen des NDR zu gewähren. 

(5) Die Wahl nach Abs. 3 Nr. 3 findet ein Jahr

nach dem ersten Zusammentritt des

Rundfunkrats statt. Eine einmalige Wie-

derwahl von Mitgliedern ist zulässig. 

§ 19 

Amtszeit und Vorsitz des Rundfunkrats 

(1) Die Amtszeit des Rundfunkrats beträgt

fünf Jahre und beginnt mit seinem

ersten Zusammentritt. Nach Ablauf der

Amtszeit führt der Rundfunkrat die

Geschäfte bis zum Zusammentritt des

neuen Rundfunkrats. Die Mitgliedschaft

im Rundfunkrat endet, wenn ein Aus-

schließungsgrund nach § 16 Absätze 2

bis 6 eintritt oder 

eine persönliche Voraussetzung nach 

§ 16 Absatz 7 fortfällt. 

(2) Die Mitglieder des Rundfunkrats haben

bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben die

Interessen der Allgemeinheit zu vertre-

ten. Sie sind in ihrer Amtsführung an

Aufträge oder Weisungen nicht gebun-

den. 

(3) Der Rundfunkrat wählt jeweils ein Mit-

glied für die Funktionen Vorsitz und

erste, zweite sowie dritte Stellvertretung

für die Dauer von 15 Monaten. Die vier

Mitglieder müssen jeweils verschiede-

nen Ländern angehören; davon sollen

zwei Mitglieder Frauen sein. Der Vorsitz

wechselt nach Ländern in der Reihenfol-

ge Schleswig-Holstein – Niedersachsen –

Hamburg – Mecklenburg-Vorpommern. 

(4) Die Mitglieder des Rundfunksrats haben

Anspruch auf Aufwandsentschädigung,

Ersatz von Reisekosten sowie auf Tage-

gelder und Übernachtungsgelder nach

Maßgabe der Satzung. 

§ 20 

Sitzungen des Rundfunkrats 

(1) Die Sitzungen des Rundfunkrats finden

nach Maßgabe der Satzung statt. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats

sowie der Intendant oder die Intendan-

tin, dessen oder deren Stellvertreter

oder Stellvertreterin und die Direktoren

oder Direktorinnen (Funkhausdirektoren

oder -direktorinnen und andere Direkto-

ren oder Direktorinnen) können an den

Sitzungen des Rundfunkrats beratend

teilnehmen. Auf Verlangen des Rundfun-

krats sind der oder die Vorsitzende des

Verwaltungsrats sowie der Intendant

oder die Intendantin, dessen oder deren

Stellvertreter oder Stellvertreterin und

die Direktoren oder Direktorinnen hierzu

verpflichtet. 

(3) Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sit-

zungen bis zu drei Mitglieder entsenden.

Ihnen wird auf Verlangen zu Angelegen-

heiten ihres Aufgabenbereichs das Wort

erteilt. 

(4) Die Regierungen der Länder sind

berechtigt, zu den Sitzungen des Rund-

funkrats Vertreter oder Vertreterinnen

zu entsenden. Diese Vertreter oder Ver-

treterinnen sind jederzeit zu hören. 

§ 21 

Beschlüsse des Rundfunkrats 

(1) Der Rundfunkrat ist beschlussfähig,

wenn alle Mitglieder nach näherer Vor-

schrift der Satzung geladen wurden und

wenn mindestens zwei Drittel seiner

Mitglieder anwesend sind. 

(2) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der

Erschienenen ist der Rundfunkrat

beschlussfähig, wenn zu einer wegen

Beschlussunfähigkeit aufgehobenen

Sitzung unter ausdrücklichem Hinweis

hierauf innerhalb einer angemessenen

Frist erneut geladen wird. 

(3) Der Rundfunkrat fasst seine Beschlüsse

mit der einfachen Mehrheit der abgege-

benen Stimmen, soweit dieser Staats-

vertrag nichts anderes bestimmt. Das-

selbe gilt für Wahlen. Für Beschlüsse

und Wahlen nach § 18 Absatz 3 Num-

mern 1 bis 4,8 ist eine Mehrheit von 

zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder

erforderlich; § 28 Absatz 3 bleibt

unberührt. 

(4) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 22 

Ausschüsse des Rundfunkrats 

(1) Der Rundfunkrat bildet mindestens

einen Programmausschuss. Er kann

weitere Ausschüsse bilden. In den

Ausschüssen sollen Frauen und Männer

entsprechend dem Verhältnis im Rund-

funkrat vertreten sein. Der Program-

mausschuss bereitet die Beschlüsse des

Rundfunkrats in Programmangelegen-

heiten vor. Er kann dem Intendanten

oder der Intendantin in Programmange-

legenheiten Empfehlungen geben,

soweit der Rundfunkrat nichts anderes

beschließt. 

(2) Der Programmausschuss kann mit der

Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglie-

der in dringenden Programmangelegen-

heiten, in denen eine Beschlussfassung

des Rundfunkrats nicht kurzfristig her-

beigeführt werden kann, die zur Einhal-

tung der Programmanforderungen erfor-
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derlichen Beschlüsse nach § 18 Absatz

2 fassen. Der oder die Vorsitzende des

Rundfunkrats ist hiervon unverzüglich 

zu unterrichten. Der Rundfunkrat hat in

seiner nächsten Sitzung über die Be-

schlüsse des Programmausschusses zu

entscheiden. 

§ 23 

Landesrundfunkrat 

(1) Bei jedem Landesfunkhaus wird ein

Landesrundfunkrat gebildet. Dem Lan-

desrundfunkrat gehören die Mitglieder

des jeweiligen Landes im Rundfunkrat 

an. 

(2) Der Landesrundfunkrat überwacht die

Einhaltung der Programmanforderungen

für die jeweiligen Landesprogramme 

( § 3 Absatz 3; §§ 5, 7 bis 9 ) und berät

im Rahmen der Aufgaben, die dem

Landesfunkhaus zur Wahrnehmung in

eigener Verantwortung nach diesem

Staatsvertrag zugewiesen sind, den

Landesfunkhausdirektor oder die Lan-

desfunkhausdirektorin in allen Angele-

genheiten von grundsätzlicher Bedeu-

tung. Er kann nach erfolgter Ausstrah-

lung feststellen, dass einzelne Sendun-

gen gegen diese Anforderungen ver-

stoßen, und den Intendanten oder die

Intendantin anweisen, einen festgestell-

ten Verstoß nicht fortzusetzen oder

künftig zu unterlassen. Eine Kontrolle

einzelner Sendungen durch den Landes-

rundfunkrat vor ihrer Ausstrahlung ist

nicht zulässig; § 9 des Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrages bleibt unberührt.

Dem Landesrundfunkrat stehen insbe-

sondere folgende Aufgaben zu: 

1. Stellungnahme zum Entwurf des Wirt-

schaftsplans des Intendanten oder

der Intendantin, soweit das Landes-

funkhaus betroffen ist, 

2. Zustimmung zum Vorschlag des Inten-

danten oder der Intendantin für die

Berufung des Landesfunkhausdirek-

tors oder der Landesfunkhausdirek-

torin, 

3. Erlass einer Geschäftsordnung. 

(3) Die Gesamtverantwortung des

Rundfunkrates ( § 18 ) bleibt unberührt. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 18 Absätze 1,

4; 19 Absätze 1, 2; 20 Absatz 1, Absatz 2

Satz 1, Absätze 3, 4; 21 Absätze 1, 2, 3

Satz 1 finden im Rahmen der Zuständig-

keit des Landesrundfunkrates entspre-

chende Anwendung. Die Mitglieder des

Landesrundfunkrates haben Anspruch

auf Ersatz von Reisekosten sowie auf

Tagegelder und Übernachtungsgelder

nach Maßgabe der Satzung. 

(5) Der Landesrundfunkrat wählt jeweils ein

Mitglied für die Funktionen Vorsitz und

Stellvertretung für die Dauer der Amts-

zeit des Rundfunkrats. 

(6) Der oder die Vorsitzende des Landes-

rundfunkrates oder sein oder ihr

Stellvertreter oder seine oder ihre Stell-

vertreterin sind berechtigt und auf Ver-

langen eines Drittels der Mitglieder des

Rundfunkrats verpflichtet, über Angele-

genheiten des jeweiligen Landesrund-

funkrats im Rundfunkrat zu berichten. 

(7) Der oder die Vorsitzende des Rundfun-

krats sowie der jeweilige Landesfunk-

hausdirektor oder die jeweilige Landes-

funkhausdirektorin sind berechtigt, an

Sitzungen des Landesrundfunkrates teil-

zunehmen; auf Verlangen des Landes-

rundfunkrates ist der jeweilige Landes-

funkhausdirektor oder die jeweilige

Landesfunkhausdirektorin hierzu ver-

pflichtet. Er oder sie können verlangen,

gehört zu werden. Gleiches gilt für den

Fall der Stellvertretung. 

§ 24 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf

Mitgliedern, die vom Rundfunkrat

gewählt werden, und zwar sechs Mitglie-

dern aus Niedersachsen und je zwei Mit-

gliedern aus Hamburg, Mecklenburg- V-

orpommern und Schleswig-Holstein.

Dem Verwaltungsrat sollen sechs Frauen

angehören. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats

haben die Interessen des NDR zu för-

dern. Sie sind bei der Erfüllung ihrer

Aufgaben an Aufträge oder Weisungen

nicht gebunden; sie dürfen keine Son-

derinteressen vertreten. 

(3) Die Regierungen der Länder sind

berechtigt, zu den Sitzungen des Verwal-

tungsrats je einen Vertreter oder eine

Vertreterin zu entsenden. Diese haben

Rederecht. 

(4) § 19 Absatz 4 gilt für die Mitglieder des

Verwaltungsrats entsprechend. 

§ 25 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die

Geschäftsführung des Intendanten oder

der Intendantin; dies gilt nicht für die

inhaltliche Gestaltung des Programms,

die allein der Rundfunkrat und – im Rah-

men ihrer Zuständigkeit – die Landes-

rundfunkräte überwachen. 

(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende

Aufgaben: 

1. Feststellung des Wirtschaftsplans und

des Jahresabschlusses, 

2. Feststellung des Entwicklungsplans, 

3. Erlass der Finanzordnung, 

4. Zustimmung zu Rechtsgeschäften und

Entscheidungen des Intendanten oder

der Intendantin nach § 30, 

5. Vertretung des NDR beim Abschluss

von Rechtsgeschäften und in anderen

Rechtsangelegenheiten gegenüber

dem Intendanten oder der Intendan-

tin, 

6. Auswahl des Abschlussprüfers oder

der Abschlussprüferin, 

7. Entlastung des Intendanten oder der

Intendantin, 

8. Vorschläge für die Wahl und die Ab-

berufung des Intendanten oder der

Intendantin und seines oder ihres

Stellvertreters oder seiner oder ihrer

Stellvertreterin nach § 28, 

9. Zustimmung zur Einrichtung eines

weiteren Landesprogramms gemäß 

§ 3 Absatz 1 Satz 4. 

(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben

sind dem Verwaltungsrat von dem Inten-

danten oder der Intendantin Auskünfte

zu erteilen und Einsicht in die Unterla-

gen des NDR zu gewähren. Der Verwal-

tungsrat kann einzelne Vorgänge unter-

suchen; er kann damit für bestimmte
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Aufgaben auch besondere Sachverstän-

dige beauftragen. 

§ 26 

Amtszeit des Verwaltungsrats 

(1) Die Amtszeit des Verwaltungsrats

beträgt fünf Jahre und beginnt mit sei-

nem ersten Zusammentritt. Nach Ablauf

der Amtszeit führt der Verwaltungsrat

die Geschäfte bis zum Zusammentritt

des neuen Verwaltungsrats. Die Mit-

gliedschaft im Verwaltungsrat endet bei

Abberufung oder dann, wenn ein Aus-

schließungsgrund nach § 16 Absätze 2

bis 6 eintritt oder eine persönliche Vor-

aussetzung nach § 16 Absatz 7 fortfällt. 

(2) Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann

auf Antrag des Verwaltungsrats vom

Rundfunkrat abberufen werden, wenn

sein Verbleiben im Amt die Interessen

des NDR erheblich schädigen würde. 

Der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat

haben dem betroffenen Mitglied Gele-

genheit zur Äußerung zu geben. Das

betroffene Mitglied ist von der Beratung

und Beschlussfassung über den Antrag

im Verwaltungsrat ausgeschlossen. Das

Nähere regelt die Satzung. 

(3) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungs-

rats vorzeitig aus, ist innerhalb von zwei

Monaten nach dessen Ausscheiden für

den Rest der Amtszeit ein Nachfolger

oder eine Nachfolgerin zu wählen. 

§ 27 

Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat tritt in der Regel ein-

mal im Monat, mindestens jedoch ein-

mal im Vierteljahr zusammen. Er wird

von seinem oder seiner Vorsitzenden

oder, wenn ein Vorsitzender oder eine

Vorsitzende nicht vorhanden ist, von

dem an Lebensjahren ältesten Mitglied

einberufen. Der Verwaltungsrat ist

unverzüglich einzuberufen, wenn drei

Mitglieder unter Angabe der Gründe es

verlangen. 

(2) Der Intendant oder die Intendantin, der

Stellvertreter oder die Stellvertreterin

sowie die Direktoren und Direktorinnen

können an den Sitzungen des Verwal-

tungsrats beratend teilnehmen. Auf Ver

langen des Verwaltungsrats sind sie

hierzu verpflichtet. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig,

wenn alle Mitglieder nach näherer Vor-

schrift der Satzung geladen wurden und

wenn mindestens sieben Mitglieder

anwesend sind. Ist der Verwaltungsrat

beschlussunfähig, sind alle Mitglieder

innerhalb einer Woche mit derselben

Tagesordnung erneut zu laden. In der

darauf stattfindenden Sitzung ist der

Verwaltungsrat ohne Rücksicht auf die

Anzahl der anwesenden Mitglieder

beschlussfähig. 

(4) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüs-

se mit der einfachen Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen, soweit in diesem

Staatsvertrag nichts anderes bestimmt

ist; entsprechendes gilt für die Wahl des

oder der Vorsitzenden und dessen oder

deren Stellvertreter oder Stellvertrete-

rin. Für Beschlüsse nach § 25 Absatz 2

Nummern 1, 2, 8 und 9 ist eine Mehrheit

von zwei Dritteln der gesetzlichen Mit-

glieder erforderlich. Kommt eine Mehr-

heit nicht zustande, ist der Antrag abge-

lehnt. 

(5) Der Verwaltungsrat wählt seinen Vor-

sitzenden oder seine Vorsitzende und

dessen oder deren Stellvertreter oder

Stellvertreterin für die Dauer von 15

Monaten. Der Vorsitz wechselt nach Län-

dern in der Reihenfolge Niedersachsen –

Hamburg – Mecklenburg-Vorpommern –

Schleswig-Holstein. Für die Wahl des

oder der stellvertretenden Vorsitzenden

gilt die umgekehrte Reihenfolge. 

(6) Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sit-

zungen bis zu drei Mitglieder entsenden.

Ihnen wird auf Verlangen zu Angelegen-

heiten ihres Aufgabenbereichs das Wort

erteilt. 

§ 28 

Wahl und Abberufung des Intendanten 

oder der Intendantin 

(1) Der Intendant oder die Intendantin und

der Stellvertreter oder die Stellvertrete-

rin werden vom Rundfunkrat auf Vor-

schlag des Verwaltungsrats für die Dau-

er von sechs Jahren gewählt. Die Wahl

erfolgt innerhalb der letzten sechs

Monate seiner oder ihrer Amtszeit, bei

vorzeitigem Ausscheiden unverzüglich,

spätestens innerhalb von sechs Mona-

ten. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Macht der Verwaltungsrat nicht inner-

halb von drei Monaten einen Wahlvor-

schlag, entfällt das Vorschlagsrecht. Fin-

det ein Wahlvorschlag nicht die

erforderliche Mehrheit im Rundfunkrat,

ist der Verwaltungsrat berechtigt,

jeweils innerhalb eines weiteren Monats

einen neuen Wahlvorschlag zu machen;

Satz 1 gilt entsprechend. 

(3) Kommt innerhalb der Frist nach Absatz 1

die Wahl im Rundfunkrat nicht zustande,

findet nach Ablauf eines Monats ein

weiterer Wahlgang statt. In ihm ist ge-

wählt, wer die Stimmen der Mehrheit

der gesetzlichen Mitglieder des Rund-

funkrats erhält. 

(4) Der Intendant oder die Intendantin und

der Stellvertreter oder die Stellvertre-

terin können vor Ablauf der Amtszeit,

auch auf Vorschlag des Verwaltungsrats,

durch Beschluss des Rundfunkrats

abberufen werden. 

(5) Für die Ansprüche aus den Anstellungs-

verträgen gelten die Vorschriften des

bürgerlichen Rechts. 

§ 29 

Intendanz und Direktorium 

(1) Der Intendant oder die Intendantin leitet

den NDR. Er oder sie berät mit dem

Stellvertreter oder der Stellvertreterin

sowie mit den Direktoren oder Direk-

torinnen die wesentlichen Angelegen-

heiten. 

(2) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechts-

verhältnisse des Intendanten oder der

Intendantin, des Stellvertreters oder der

Stellvertreterin und der Direktoren oder

Direktorinnen, deren Zahl sowie die

Geschäftsverteilung bestimmt die Sat-

zung, soweit dieser Staatsvertrag keine

Regelung trifft. Der Stellvertreter oder

die Stellvertreterin wird von dem Direk-

tor oder der Direktorin mit der längsten

Dienstzeit vertreten. Ist ein Stellvertre-

ter oder eine Stellvertreterin des Inten-

danten oder der Intendantin nicht

bestellt, nimmt der dienstälteste Direk-

NDR-Staatsvertrag



13

tor oder die Direktorin mit der längsten

Dienstzeit die Aufgaben des Stellvertre-

ters oder der Stellvertreterin wahr. 

(3) Der Intendant oder die Intendantin ver-

tritt die Anstalt als gesetzlicher Vertreter

gerichtlich und außergerichtlich. Die

Satzung regelt die Vertretungsbefugnis,

insbesondere bestimmt sie die Fälle, in

denen der Intendant oder die Intendan-

tin zur Vertretung der Mitzeichnung des

Stellvertreters oder der Stellvertreterin

oder eines Direktors oder einer Direk-

torin bedarf. 

(4) Der Intendant oder die Intendantin 

legt dem Rundfunkrat und dem Verwal-

tungsrat den Entwurf des Wirtschafts-

plans, den Jahresabschluss und den

Geschäftsbericht vor. Die Landesfunk-

häuser sind hierbei jeweils gesondert

auszuweisen. Beim Aufstellen des Wirt-

schaftsplans sind die Stellungnahmen

der Landesrundfunkräte ( § 23 Absatz 2

Satz 3 Nummer 1 ) zu berücksichtigen;

die Stellungnahmen sind für die

Beschlussfassung vorzulegen. 

(5) Der Intendant oder die Intendantin

berichtet dem Verwaltungsrat alle zwei

Jahre quantifiziert und detailliert über

die Auftrags- und Koproduktionen mit

unabhängigen und abhängigen Produ-

zenten. 

(6) Der Intendant oder die Intendantin hat

dafür Sorge zu tragen, dass das Pro-

gramm des NDR den Programmanforde-

rungen ( § 3 Absatz 3; §§ 5, 7 bis 9 ) ent-

spricht. 

(7) Dem Intendanten oder der Intendantin,

dem Stellvertreter oder der Stellvertre-

terin und den Direktoren oder Direkto-

rinnen wird eine begleitende Projekt-

und Finanzkontrolle nach Maßgabe der

Satzung zugeordnet. 

§ 30 

Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 

Der Intendant oder die Intendantin bedarf

in folgenden Angelegenheiten der Zustim-

mung des Verwaltungsrats: 

1. Abschluss und Kündigung von Anstel-

lungsverträgen mit Angestellten, deren

Bezüge über der höchsten Tarifgruppe

liegen, sowie Bestellung und Abberufung

von Direktoren oder Direktorinnen § 3

Absatz 2 Satz 3 sowie § 23 Absatz 2 Satz

3 Nummer 2 bleiben unberührt, 

2. Abschluss von Dienstvereinbarungen

und Tarifverträgen, 

3. grundlegende Veränderungen der Bedin-

gungen der Rundfunkwerbung, 

4. Abschluss von Vereinbarungen über die

Zusammenarbeit mit anderen Rundfunk-

veranstaltern im Rahmen von § 10, 

5. Erwerb, Veräußerung und Belastung von

Grundstücken, 

6. Erwerb und Veräußerung von Unterneh-

men sowie Beteiligungen an ihnen

gemäß § 35, 

7. Aufnahme von Anleihen und Inan-

spruchnahme von Krediten, soweit nicht

im Wirtschaftsplan vorgesehen, 

8. Übernahme von fremden Verbindlich-

keiten, Bürgschaften und Garantien und 

9. Übernahme von Verpflichtungen im

Werte von mehr als 5 Millionen Euro

außer bei Verträgen über Herstellung,

Erwerb, Veräußerung oder Auswertung

von Programmteilen oder entsprechen-

den Rechten. 

§ 31 

Wirtschaftsführung 

(1) Der NDR hat die zur Erfüllung seiner

Aufgaben erforderlichen regelmäßigen

Einnahmen vorrangig 

1. aus Rundfunkgebühren, 

2. aus Werbung und Sponsoring, 

3. aus laufenden Erträgen seines Ve-

mögens 

zu beschaffen. Sie dürfen nur für die in

diesem Gesetz bestimmten Aufgaben ver-

wendet werden. Die Bestimmungen des 

§ 40 Absätze 2 und 3 Satz 2 des Rundfunk-

staatsvertrages bleiben unberührt. 

(2) Der NDR hat bei seiner Wirtschafts-

führung die Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit sowie der Klar-

heit bei der finanziellen Zuordnung von

Einnahmen und Ausgaben zu beachten.

Er verwendet seine finanziellen Mittel in

der Weise, wie dies zur Erfüllung seiner

Aufgaben erforderlich ist. Die Wirt-

schaftsführung des NDR richtet sich

nach der Finanzordnung, einer mehr-

jährigen Finanzplanung, dem Entwick-

lungsplan und dem jährlichen Wirt-

schaftsplan. 

(3) Mit der mehrjährigen Finanzplanung ist

ein Entwicklungsplan aufzustellen und

fortzuschreiben, der die Vorstellungen

des NDR für die strukturelle Entwicklung

der Rundfunkanstalt sowie den Ausbau

seiner Einrichtungen, insbesondere für

die Versorgung mit Landesprogrammen,

enthält. 

(4) Ist bis zum Schluss eines Geschäfts-

jahres der Wirtschaftsplan für das fol-

gende Jahr nicht wirksam geworden, ist

der Intendant oder die Intendantin bis

zum Wirksamwerden ermächtigt, alle

Ausgaben zu leisten, die notwendig sind,

um 

1. den Betrieb des NDR in seinem bis-

herigen Umfang zu erhalten, 

2. die von den Organen des NDR

beschlossenen Maßnahmen durch-

zuführen, 

3. Bauten, Beschaffungen und sonstige

Leistungen fortzusetzen, sofern durch

den Wirtschaftsplan des Vorjahres

bereits Beträge bewilligt sind, 

4. rechtlich begründete Verpflichtungen

des NDR zu erfüllen. 

(5) Der NDR soll die Ansprüche der Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen aus Versor-

gungszusagen durch Bildung von Rück-

stellungen in angemessenem Umfang

sicherstellen. Zur Sicherung der An-

sprüche sind Finanzmittel in angemes-

sener Höhe einem Sondervermögen

zuzuführen. 

§ 32 

Jahresabschluss und Geschäftsbericht 

(1) Der Intendant oder die Intendantin hat

nach Abschluss des Geschäftsjahres den

Jahresabschluss, den Lagebericht, den

Konzernabschluss und den Konzernlage-

bericht sowie einen Geschäftsbericht

aufzustellen. Der Geschäftsbericht hat

einen umfassenden Einblick in die Ver-

mögens- und Ertragsverhältnisse des

NDR einschließlich seiner Beziehungen

zu Beteiligungsunternehmen zu vermit-

teln. 
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(2) Jahresabschluss und Lagebericht sowie

Konzernabschluss und Konzernlagebe-

richt sind in entsprechender Anwendung

der Vorschriften des Dritten Buches des

Handelsgesetzbuches für große Kapital-

gesellschaften aufzustellen und vor der

Feststellung zu prüfen. Getrennt auszu-

weisen ist insbesondere die Veranstal-

tung von Hörfunk- und Fernsehprogram-

men. Die Kriterien für die Zuordnung von

Einnahmen und Ausgaben sind dem Ver-

waltungsrat zu erläutern. Der Abschlus-

sprüfer oder die Abschlussprüferin ist

auch mit den Feststellungen und Berich-

ten nach § 53 Absatz 1 des Haushalts-

grundsätzegesetzes zu beauftragen. 

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzern-

abschluss, Konzernlagebericht, Prü-

fungsbericht und Geschäftsbericht wer-

den vom Intendanten oder von der

Intendantin den Regierungen und Rech-

nungshöfen der Länder übermittelt. 

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlus-

ses durch den Rundfunkrat veröffent-

licht der Intendant oder die Intendantin

eine Gesamtübersicht über den Jahres-

abschluss und eine Zusammenfassung

der wesentlichen Teile des Geschäftsbe-

richts. 

§ 32 a 

Information der Landesparlamente 

Für die Information der Parlamente der

Länder gilt § 5 a des Rundfunkfinanzie-

rungsstaatsvertrages entsprechend. 

§ 33 

Finanzordnung 

(1) Die Finanzordnung wird vom Verwal-

tungsrat erlassen. 

(2) Die Finanzordnung hat von folgenden

Grundsätzen auszugehen: 

1. Für jedes Geschäftsjahr ist ein Wirt-

schaftsplan aufzustellen. § 32 Abs. 2

Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. Der

Wirtschaftsplan dient der Feststellung

und Deckung des Finanzbedarfs, der

zur Erfüllung der Aufgaben des NDR

voraussichtlich notwendig ist; 

2. der Wirtschaftsplan ermächtigt den

Intendanten oder die Intendantin, 

Ausgaben zu leisten und Verpflichtun-

gen einzugehen; 

3. der Wirtschaftsplan bestimmt, bis zu

welcher Höhe der Intendant oder die

Intendantin Kredite aufnehmen darf. 

§ 34 

Finanzkontrolle 

(1) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen

die Wirtschaftsführung des NDR gemein-

sam. Die Prüfung der Wirtschaftsführung

des NDR obliegt federführend dem

Rechnungshof des nach § 37 Aufsicht

führenden Landes. 

(2) Der federführende Rechnungshof teilt

das Ergebnis der Prüfungen dem Verwal-

tungsrat und dem Intendanten oder der

Intendantin sowie der Regierung des

nach § 37 aufsichtsführenden Landes

mit. Die Mitteilung an andere Stellen

richtet sich nach dem Haushaltsrecht

des jeweiligen Landes. 

(3) Auf Ersuchen der Regierung eines der

Länder äußert sich der Rechnungshof

dieses Landes gutachtlich zu Fragen, die

für die Beurteilung der Wirtschafts- und

Finanzlage des NDR von Bedeutung sind. 

(4) Die Vorschriften der Landeshaushalts-

ordnungen der Länder über Unterneh-

men in der Rechtsform einer landes-

unmittelbaren juristischen Person des

öffentlichen Rechts sind in der jeweils

geltenden Fassung im übrigen entspre-

chend anzuwenden. 

§ 35 

Beteiligungen 

(1) An einem Unternehmen, das einen

gewerblichen oder sonstigen wirtschaft-

lichen Zweck zum Gegenstand hat, darf

sich der NDR beteiligen, wenn 

1. dies im Rahmen seiner gesetzlichen

Aufgaben erfolgt, 

2. das Unternehmen die Rechtsform

einer juristischen Person besitzt, 

3. die Satzung des Unternehmens einen

Aufsichtsrat oder ein entsprechendes

Organ vorsieht. Dies gilt nicht für sol-

che Beteiligungen, die nur vorüberge-

henden unmittelbaren Programm-

zwecken dienen. 

(2) Bei der Beteiligung hat sich der NDR

durch geeignete Abmachungen den

nötigen Einfluss auf die Geschäfts-

führung des Unternehmens, insbeson-

dere eine angemessene Vertretung im

Aufsichtsgremium zu sichern. Eine Prü-

fung der Betätigung der Anstalt bei dem

Unternehmen unter Beachtung kauf-

männischer Grundsätze durch ein Wirt-

schaftsprüfungsunternehmen ist

auszubedingen; § 34 Absatz 1 bleibt

unberührt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-

chend für juristische Personen des

Privatrechts, die vom NDR gegründet

werden oder deren Geschäftsanteile

sich ausschließlich in der Hand des NDR

befinden. 

(4) Angehörige des NDR sowie Mitglieder

des Rundfunkrats oder des Verwaltungs-

rats dürfen an Unternehmen, an denen

der NDR unmittelbar oder mittelbar

beteiligt ist, nicht persönlich beteiligt

sein. Die Mitglieder des Verwaltungsrats

dürfen nicht den Aufsichtsgremien im

Sinne der Absätze 1 und 2 angehören. 

(5) Der NDR hat sicherzustellen, dass Mit-

glieder der Geschäftsführung sowie

leitende Angestellte von juristischen

Personen im Sinne des Absatzes 3 nicht

ihrerseits an anderen juristischen Per-

sonen dieser Art beteiligt sind. 

(6) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung

bei Unternehmen des privaten Rechts,

an denen der NDR unmittelbar, mittelbar

oder zusammen mit anderen Rundfunk-

anstalten oder –körperschaften des

öffentlichen Rechts mit Mehrheit betei-

ligt ist, gilt § 34 entsprechend, wenn in

dem Gesellschaftsvertrag oder der

Satzung eine Prüfung durch die Rech-

nungshöfe vorgesehen ist. Der NDR ist

verpflichtet, für die Aufnahme der erfor-

derlichen Regelungen in den Gesell-

schaftsvertrag oder die Satzung der

Unternehmen zu sorgen. Bei der Unter-

richtung über die Ergebnisse von Prüfun-

gen nach Satz 1 achten die Rechnungs-

höfe darauf, dass die Wettbewerbs-

fähigkeit der geprüften Unternehmen

nicht beeinträchtigt wird und insbeson
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dere Betriebs- und Geschäftsgeheim-

nisse gewahrt werden. 

§ 36 

Werbung 

(1) Der NDR veranstaltet Fernsehwerbung 

im Ersten Fernsehprogramm. Für die

Gesamtdauer der Werbung gilt § 15

Absätze 1 und 3 des Rundfunkstaatsver-

trages. 

(2) Der NDR kann Hörfunkwerbung in einem

Hörfunkprogramm veranstalten. Ihre

Gesamtdauer und Struktur werden

durch Vereinbarung der Länder festge-

setzt. 

§ 37 

Rechtsaufsicht 

(1) Die Regierungen der Länder führen die

Aufsicht über den NDR hinsichtlich der

Einhaltung der Bestimmungen dieses

Staatsvertrages und der allgemeinen

Rechtsvorschriften. Sie nehmen diese

Aufgabe durch die Regierung eines der

Länder im Wechsel von 18 Monaten

wahr. Der Wechsel erfolgt in der Reihen-

folge Hamburg – Niedersachsen –

Schleswig-Holstein – Mecklenburg-Vor-

pommern. Die jeweils aufsichtsführende

Regierung beteiligt die anderen Regie-

rungen vor der Einleitung von Maßnah-

men und bemüht sich um ein Einverneh-

men. 

(2) Die aufsichtsführende Regierung ist

berechtigt, ein von ihr im Einzelfall zu

bestimmendes Organ des NDR durch

schriftliche Mitteilungen auf Maßnah-

men oder Unterlassungen im Betrieb

des NDR hinzuweisen, die diesen Staats-

vertrag oder die allgemeinen Rechtsvor-

schriften verletzen, und das Organ auf-

zufordern, die Rechtsverletzung zu

beseitigen. 

(3) Wird die Rechtsverletzung nicht inner-

halb einer von der aufsichtsführenden

Regierung zu setzenden angemessenen

Frist behoben, weist diese den NDR an, 

im einzelnen festgelegte Maßnahmen

auf dessen Kosten durchzuführen. In

Programmangelegenheiten sind Weisun-

gen unzulässig. 

(4) Maßnahmen der Rechtsaufsicht gegen-

über dem Intendanten oder der Inten-

dantin sind erst dann zulässig, wenn der

Rundfunkrat, der Landesrundfunkrat

oder der Verwaltungsrat die ihnen zuste-

hende Aufsicht nicht in angemessener

Frist wahrnehmen. 

(5) Die aufsichtsführende Regierung ist

zugleich zuständige Behörde nach § 9

Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages. 

§ 38 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

(1) Der NDR hat durch Dienstvereinbarung

die berufliche Gleichstellung von Frauen

und Männern im NDR zu fördern. Frauen

führen die jeweilige Funktionsbezeich-

nung für ihre Tätigkeit im NDR in der

weiblichen Form. 

(2) Der Intendant oder die Intendantin legt

dem Verwaltungsrat jährlich einen

Bericht über den Stand der Gleichstel-

lung von Frauen und Männern vor. 

§ 39 

Personalvertretung 

(1) Für den NDR finden das Bundesperso-

nalvertretungsgesetz und die dazu

ergangenen Rechtsverordnungen nach

Maßgabe der für die Rundfunkanstalten

des Bundesrechts geltenden Vorschrif-

ten entsprechende Anwendung. Dies gilt

auch für rechtsfähige Gemeinschaftsein-

richtungen der Rundfunkanstalten, an

denen der NDR beteiligt ist und die ihren

Sitz in einem der vier Länder haben. 

(2) In den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 4

des Bundespersonalvertretungsgeset-

zes bestellt der Präsident oder die Präsi-

dentin des Oberverwaltungsgerichts des

nach § 37 aufsichtsführenden Landes

nach Anhörung der Präsidenten oder

Präsidentinnen der Oberverwaltungsge-

richte der übrigen Länder den Vorsitzen-

den oder die Vorsitzende der Einigungs-

stelle. 

§ 40 

Statut für die Programmmitarbeiter und 

-mitarbeiterinnen 

(1) Die Mitwirkungsrechte der redaktionel-

len Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 

Programmangelegenheiten richten sich

nach dem Redakteursstatut. 

(2) Das Redakteursstatut tritt außer Kraft,

sobald sich der Intendant oder die Inten-

dantin und die redaktionellen Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen auf ein neues

Redakteursstatut verständigt haben, das

die derzeit beim NDR geltenden Beteili-

gungsrechte wahrt und auch ständigen

freien Programmmitarbeitern und -mit-

arbeiterinnen angemessene Repräsen-

tanz in der Redakteursversammlung und

im Redakteursausschuss verschafft. Das

neue Redakteursstatut enthält insbe-

sondere folgende Regelungen: 

– Der Redakteursausschuss behält vor

allem die Aufgabe, sich nach Maßgabe

des Redakteursstatuts um eine Eini-

gung bei Konflikten zu bemühen, die

in Programmfragen zwischen Pro-

grammmitarbeitern und -mitarbeite-

rinnen und ihren Vorgesetzten ent-

stehen. 

– Kann ein Konflikt in Programmfragen

zwischen Intendant oder Intendantin

und Redakteursausschuss nicht bei-

gelegt werden, so tritt auf Antrag ein

Schlichtungsausschuss zusammen.

Dieser besteht aus einem oder einer

unparteiischen Vorsitzenden, einem

Stellvertreter oder einer Stellvertrete-

rin und aus Beisitzern, die für drei

Jahre je zur Hälfte vom Intendanten

oder der Intendantin bestellt und vom

Redakteursausschuss entsandt wer-

den. Der Schlichtungsausschuss

beschließt eine Empfehlung an den

Intendanten oder die Intendantin.

Folgt der Intendant oder die Intendan-

tin der Empfehlung nicht, hat er seine

oder hat sie ihre Entscheidung

gegenüber dem Schlichtungsaus-

schuss zu begründen. 

(3) Änderungen des Redakteursstatuts be-

dürfen der Zustimmung des Rundfunk-

rates. 

§ 41 

Datenschutz 

(1) Für den Datenschutz beim NDR gilt das

Hamburgische Datenschutzgesetz

(HmbDSG) vom 5. Juli 1990 (Hamburgi-
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sches Gesetz- und Verordnungsblatt Sei-

ten 133, 165, 226), soweit nachfolgend

nichts anderes bestimmt ist. § 2 Absatz

4 und § 31 HmbDSG sind für den NDR

nicht mehr anzuwenden; die §§ 21 bis

23, 25 und 26 HmbDSG gelten nicht für

den NDR. 

(2) Der Verwaltungsrat bestellt für den NDR

einen Datenschutzbeauftragten oder

eine Datenschutzbeauftragte und trifft

eine Vertretungsregelung. Der Daten-

schutzbeauftragte oder die Daten-

schutzbeauftragte ist in der Ausübung

dieses Amtes unabhängig und nur dem

Gesetz unterworfen. Dies gilt nicht,

soweit er oder sie weitere Aufgaben

innerhalb der Anstalt wahrnimmt. Er

oder sie untersteht der Dienstaufsicht

des Verwaltungsrates. 

(3) Der oder die Datenschutzbeauftragte

überwacht die Einhaltung der Vorschrif-

ten über den Datenschutz bei der Tätig-

keit des NDR. Dies gilt auch für den Fall,

dass Dritte im Auftrage des NDR tätig

werden. Der oder die Datenschutzbeauf-

tragte kann Empfehlungen zur Verbes-

serung des Datenschutzes geben; insbe-

sondere soll er oder sie den Intendanten

oder die Intendantin und den Verwal-

tungsrat in Fragen des Datenschutzes

beraten. Der Intendant oder die Inten-

dantin unterstützt den Datenschutzbe-

auftragten oder die Datenschutzbeauf-

tragte bei der Erfüllung dessen oder

deren Aufgaben. Dem oder der Daten-

schutzbeauftragten ist dabei 

1. insbesondere Auskunft zu Fragen

sowie Einsicht in alle Unterlagen und

Akten zu gewähren, die im Zusam-

menhang mit der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten stehen, nament-

lich 

in die gespeicherten Daten und die

Datenverarbeitungsprogramme, 

2. jederzeit Zutritt zu allen Dienst-

räumen zu gewähren. Gesetzliche

Geheimhaltungsvorschriften können

einem Auskunfts- oder Einsichtsver-

langen nicht entgegengehalten wer-

den.

(4) Für den Datenschutzbeauftragten oder

die Datenschutzbeauftragte gilt hin-

sichtlich des Dateiregisters des NDR 

§ 24 HmbDSG entsprechend.

(5) Stellt der oder die Datenschutzbeauf-

tragte Verstöße gegen Datenschutzbe-

stimmungen oder sonstige Mängel bei

der Verarbeitung personenbezogener

Daten fest, beanstandet er oder sie die-

se gegenüber dem Intendanten oder der

Intendantin und fordert zur Stellungnah-

me innerhalb einer von ihm oder ihr zu

bestimmenden Frist auf. Die Stellun-

gnahme soll auch eine Darstellung der

Maßnahmen enthalten, die auf Grund

der Beanstandung des oder der Daten-

schutzbeauftragten getroffen worden

sind. Wird der Verstoß oder sonstige

Mangel nicht innerhalb der gesetzten

Frist behoben, richtet der oder die

Datenschutzbeauftragte eine weitere

Beanstandung an den Verwaltungsrat. 

(6) Der oder die Datenschutzbeauftragte

kann von einer Beanstandung absehen

oder auf eine Stellungnahme des 

NDR verzichten, insbesondere wenn es

sich um Fälle von geringer Bedeutung

handelt oder wenn die Behebung der

Mängel sichergestellt ist. 

(7) Mit der Beanstandung kann der oder die

Datenschutzbeauftragte Vorschläge zur

Beseitigung der Mängel und zur sonsti-

gen Verbesserung des Datenschutzes

verbinden. 

(8) Jeder Bürger und jede Bürgerin kann

sich an den Datenschutzbeauftragten

oder die Datenschutzbeauftragte wen-

den, wenn er oder sie der Ansicht ist, bei

der Verarbeitung seiner oder ihrer per-

sonenbezogenen Daten durch den NDR

oder in dessen Auftrag tätig werdende

Dritte in seinen oder ihren schutzwürdi-

gen Interessen verletzt worden zu sein. 

(9) Der oder die Datenschutzbeauftragte

erstattet dem Verwaltungsrat jährlich

einen Tätigkeitsbericht. 

§ 42 

Datenschutz im journalistisch-redaktionellen

Bereich 

(1) Soweit der NDR personenbezogene

Daten ausschließlich zu eigenen jour-

nalistischredaktionellen Zwecken ver-

arbeitet, gelten nur die §§ 7 und 8

HmbDSG. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener

Daten, die zu journalistisch- redaktionel-

len Zwecken verarbeitet werden, ist nur

zulässig, wenn sie an andere öffentlich-

rechtliche Rundfunkanstalten und deren

Hilfsunternehmen im Rahmen journalis-

tisch-redaktioneller Zusammenarbeit

erfolgt. 

(3) Führt die journalistisch-redaktionelle

Verwendung personenbezogener Daten

zu Gegendarstellungen der Betroffenen

oder zu Erklärungen, Verfügungen oder

gerichtlichen Entscheidungen über die

Unterlassung der Verbreitung oder über

den Widerruf des Inhalts der Daten, sind

die Gegendarstellungen, Unterlassungs-

erklärungen, gerichtlichen Entscheidun-

gen sowie Widerrufe zu den gespeicher-

ten Daten zu nehmen und dort für

dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie

die Daten selbst sowie bei einer Über-

mittlung der Daten gemeinsam mit die-

sen zu übermitteln. 

(4) Wird jemand durch eine Berichterstat-

tung in seinen schutzwürdigen Interes-

sen beeinträchtigt, kann der oder die

Betroffene Auskunft über die der

Berichterstattung zugrunde liegenden

zu seiner oder ihrer Person gespeicher-

ten Daten verlangen. Die Auskunft kann

nach Abwägung der schutzwürdigen

Interessen der Beteiligten verweigert

werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei

der Vorbereitung, Herstellung oder

Verbreitung von Rundfunksendungen

berufsmäßig journalistisch mitwirken

oder mitgewirkt haben, geschlossen

werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Ein-

senders oder des Gewährträgers von

Beiträgen, Unterlagen und Mitteilun-

gen für den redaktionellen Teil

geschlossen werden kann, 

NDR-Staatsvertrag
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3. durch die Mitteilung der recherchier-

ten oder sonst erlangten Daten die

journalistische Aufgabe des NDR

durch Ausforschung des Informations-

bestandes beeinträchtigt würde. 

(5) Der oder die Betroffene kann die Berich-

tigung unrichtiger Daten oder die Hinzu-

fügung einer eigenen Darstellung von

angemessenem Umfang verlangen. 

§ 43 

Archivierung 

Der NDR entscheidet in eigener Zuständig-

keit, ob Unterlagen dem Staatsarchiv Ham-

burg angeboten und übergeben oder in

eigener Verantwortung archiviert werden. 

§ 44 

Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem

Land erstmals zum 28. Februar 2002

und nächstmals zum 31. Juli 2007

gekündigt werden. Die Kündigungsfrist

beträgt zwei Jahre. Wird der Staats-

vertrag nicht gekündigt, verlängert er

sich stillschweigend um jeweils fünf

Jahre. Kündigt ein Land, kann jedes

andere innerhalb von drei Monaten nach

Zugang der Kündigung erklären, dass es

sich dieser anschließt; zwischen den

übrigen Ländern bleibt der Staatsver-

trag in Kraft. Im Falle der Kündigung

durch mindestens drei Länder tritt der

Staatsvertrag nach Ablauf der Kündi-

gungsfrist außer Kraft und ist der NDR

als Rundfunkanstalt aufgelöst. 

(2) Nach einer Kündigung oder Auflösung

des NDR durch Vereinbarung schließen

die Länder einen Staatsvertrag über die

Auseinandersetzung. 

(3) Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über

die Auseinandersetzung nicht innerhalb

eines Jahres abgeschlossen wird, ent-

scheidet ein Schiedsgericht über die

Auseinandersetzung. Das Schiedsgericht

kann auch eine einstweilige Regelung

treffen. 

(4) Einigen sich die Länder nicht über die

Zusammensetzung des Schiedsgerichts,

ernennen die Präsidenten oder Präsi-

dentinnen der Oberverwaltungsgerichte

der Länder Hamburg, Mecklenburg- Vor-

pommern, Niedersachsen und Schles-

wig-Holstein gemeinsam ein aus vier

Mitgliedern bestehendes Schiedsge-

richt. Die Schiedsrichter oder die

Schiedsrichterinnen müssen die Befähi-

gung zum Richteramt besitzen. 

§ 45 

Beitritt 

Andere Länder können diesem Staatsver-

trag beitreten. Der Beitritt bedarf eines

Staatsvertrages der beteiligten Länder. 

§ 46 (gestrichen) 

§ 47 (gestrichen) 

§ 48 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten* 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. März

1992 in Kraft. Sind nicht alle Ratifika-

tionsurkunden bis zum 10. März 1992

bei der Senatskanzlei des Landes Ham-

burg hinterlegt, tritt der Staatsvertrag

mit der Hinterlegung der letzten

Ratifikationsurkunde rückwirkend zum

1. März 1992 in Kraft. Die Senatskanzlei

des Landes Hamburg teilt den übrigen

Ländern die Hinterlegung der Ratifizie-

rungsurkunden mit. 

(2) Der Staatsvertrag über den Norddeut-

schen Rundfunk (NDR) vom 20. August

1980, geändert durch den Staatsvertrag

über die Konkursunfähigkeit des Nord-

deutschen Rundfunks (NDR) vom 10., 14.

und 15. November 1988 sowie der

Staatsvertrag über die Nutzung von

UKW-Fre-quenzen im Bereich 100 bis

108 Megahertz durch den Norddeut-

schen Rundfunk (NDR) vom 09., 16. und

23. Dezember 1987 treten mit dem In-

Kraft-Treten dieses Staatsvertrages

außer Kraft. 
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* Artikel 2 des Staatsvertrages vom 1/2. Mai 2005 zur

Änderung des Staatsvertrages über den NDR lautet wie

folgt: Dieser Staatsvertrag tritt am 1. August 2005 in

Kraft. Sind bis zum Juli 2005 nicht alle Ratifizierungs-

urkunden bei der Niedersächsischen Staatskanzlei hin-

terlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. Die

Niedersächsische Staatskanzlei teilt den übrigen Län-

dern die Hinterlegung der letzten Ratifizierungsurkun-

de mit.
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______________________________________________________________________________________________________________ 
 
1) Der Staatsvertrag vom 17./18. Dezember 1991 wurde mit dem jeweiligen Zustimmungsgesetz in den Gesetz- und 
Verordnungsblättern der NDR Staatsvertragsländer wie folgt veröffentlicht: 

 
Hamburg:   GVBl. 1992, Seite 39 ff. 
Mecklenburg-Vorpommern:  GVBl. 1992, Seite 77 ff. 
Niedersachsen:   GVBl. 1992, Seite 41 ff. 
Schleswig-Holstein:   GVBl. 1992, Seite 120 ff. 
 
2) Der Staatsvertrag vom 11. Januar 2005 wurde mit dem jeweiligen Zustimmungsgesetz in den Gesetz- und Verordnungsblättern der 
NDR Staatsvertragsländer wie folgt veröffentlicht: 
 
Hamburg:   GVBl. 2005, Seite 51 f. 
Mecklenburg-Vorpommern:  GVBl. 2005, Seite 46 f. 
Niedersachsen:   GVBl. 2005, Seite 41 f. 
Schleswig-Holstein:   GVBl. 2005, Seite 129 
 
3) Der Staatsvertrag vom 1./2. Mai 2005 wurde mit dem jeweiligen Zustimmungsgesetz in den Gesetz- und Verordnungsblättern der 
NDR Staatsvertragsländer wie folgt veröffentlicht: 
 
Hamburg:   GVBl. 2005, Seite 263 ff. 
Mecklenburg-Vorpommern:  GVBl. 2005, Seite 263 
Niedersachsen:   GVBl. 2005, Seite 203 ff. 
Schleswig-Holstein:   GVBl. 2005, Seite 254 ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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